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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Vollzug des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes sowie der 9. Verordnung zur  
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes  
Vorhaben und Antrag zur Errichtung und zum Betrieb von vier Windkraftanla-
gen in der Gemarkung Bescheid 

 
Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg als zuständige Genehmigungsbehörde macht ge-
mäß § 10 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
lmmissionsschutzgesetz (BlmSchG)) i. V. m. den §§ 8 ff. der Neunten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Geneh-
migungsverfahren (9. BlmSchV)), jeweils in der derzeit geltenden Fassung, Folgendes 
bekannt: 
Bezüglich des Antrags der Fa. juwi AG, Energie-Allee, 55286 Wörrstadt auf Erteilung 
einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung von vier Windkraftan-
lagen in der Verbandsgemeinde Hermeskeil, Gemarkung Bescheid, Flur 17, Flurstü-
cke 1/10 und 16/10, wurde am 14.01.2021 öffentlich bekannt gemacht, dass der vor-
gesehene Erörterungstermin vom 22.01.2021, 10.00 Uhr, im Sitzungssaal der Kreis-
verwaltung Trier-Saarburg, Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier, entfällt.  
Anstelle des Erörterungstermins findet ab dem 30.03.2021 eine Online-Konsultation 
gemäß § 5 Abs. 1, 3 und 4 des Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG) vom 20. 
Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), das durch Artikel 7 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 2694) geändert worden ist, statt. Die Durchführung der Online-Konsultation 
wird hiermit gemäß § 5 Abs. 3, S. 2 PlanSiG i. V. m. § 73 Abs. 6, S. 2-4 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (VwVfG) entsprechend öffentlich bekannt gemacht.  
Hinweise:  
1. Die Behörden, die Antragstellerin und diejenigen, die fristgerecht Einwendungen 
erhoben haben, erhalten in einem gesonderten Schreiben genauere Informationen 
über die Durchführung dieser Online-Konsultation.  
2. Zur Teilnahme berechtigt sind die unter Nr. 1 genannten Personen und Stellen. Für 
die Online-Konsultation werden den zur Teilnahme Berechtigten die sonst im Erörte-
rungstermin zu behandelnden Informationen ab dem 30.03.2021 zugänglich gemacht. 
Den zur Teilnahme Berechtigten wird Gelegenheit gegeben, sich bis einschließlich 
23.04.2021 schriftlich bei der Kreisverwaltung Trier Saarburg, Untere Immissions-
schutzbehörde, Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier oder elektronisch unter Email 
winfried.esch@trier-saarburg.de zu dem sonst im Erörterungstermin zu behandelnden 
Sachverhalt zu äußern (§ 5 Abs. 4 S. 1 und 2 PlanSiG).  
3. Die Regelungen über die Online-Konsultation lassen den bereits eingetretenen Aus-
schluss von Einwendungen unberührt (§ 5 Abs. 4 S. 4 PlanSiG).  
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